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1. Einführung

Der umfassende Abbau gesetzlicher Marktzutrittsschranken in (fast) allen Netz-
sektoren ist inzwischen Realität. Die Eisenbahn-, Luftverkehrs-, Telekommuni-
kations- und Energienetze haben inzwischen auf Grund der umfassenden
Marktöffnung ihren Status als wettbewerbliche Ausnahmebereiche verloren. Die
traditionelle Aufgabenteilung zwischen sektorspezifischer Regulierung und all-
gemeinem Wettbewerbsrecht muss daher grundlegend neu überdacht werden.
Die Anwendung von ex ante sektorspezifischen Regulierungseingriffen stellt aus
ordnungs-/wettbewerbspolitischer Sicht einen massiven Eingriff in den Markt-
prozess dar und bedarf daher immer einer besonders fundierten Rechtfertigung.
Unbestritten ist, dass die Missbrauchsaufsicht des allgemeinen Wettbewerbs-
rechts auch in den geöffneten Netzsektoren anzuwenden ist. Demgegenüber sind
sektorspezifische (Ex-ante-)Regulierungseingriffe mit wettbewerbspolitischer
Zielsetzung1 nur bei Vorliegen netzspezifischer Marktmacht gerechtfertigt. An
die Stelle einer globalen Marktmachtregulierung in gesetzlich geschützten
Netzmonopolen muss daher eine disaggregierte Marktmachtregulierung treten.
Insoweit unbestimmte Rechtsbegriffe aus dem allgemeinen Wettbewerbsrecht –
wie beispielsweise Marktbeherrschung – bei der Charakterisierung eines sektor-
spezifischen Eingriffsbedarfs herangezogen werden, müssen sie mit einer öko-
nomisch fundierten Lokalisierung von Marktmacht untermauert werden; andern-
falls ist zu erwarten, dass Marktmacht lediglich postuliert, aber nicht tatsächlich
lokalisiert wird.

2. Die Theorie monopolistischer Bottlenecks

Ein geeignetes ökonomisches Referenzmodell für die Aufdeckung des Hand-
lungsbedarfs zur Disziplinierung von Marktmacht in Netzsektoren muss in der
Lage sein, wesentliche Eigenschaften von Netzen (Bündelungsvorteile, Netzex-
ternalitäten etc.) zu erfassen, ohne diese automatisch mit Marktmacht gleichzu-
                                                

1 Technische Regulierungsfunktionen (Netzsicherheit, Vergabe von Frequenzen,
Nummernverwaltung etc.) sowie die Verfolgung von Universaldienstzielen mit-
tels marktzutrittskompatiblen Instrumenten (z. B. Universaldienstfonds) stellen
langfristige sektorspezifische Regulierungsaufgaben dar und werden an dieser
Stelle nicht weiter untersucht (vgl. z. B. Blankart, Knieps, 1996; Knieps, 1994).
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setzen. Im Folgenden wird dargelegt, dass sich stabile netzspezifische Markt-
macht nur bei Vorliegen eines monopolistischen Bottlenecks nachweisen lässt.

2.1  Das Marktzutrittsschranken-Konzept nach Stigler

Ausgangspunkt für die Lokalisierung stabiler netzspezifischer Marktmacht ist
das Marktzutrittsschrankenkonzept von Stigler. Stigler definiert Marktzutritts-
schranken folgendermaßen:

“A barrier to entry may be defined as a cost of producing (at some or every
rate of output) which must be borne by a firm which seeks to enter an indu-
stry but is not borne by firms already in the industry” (Stigler, 1968, S. 67).

Solange die Inputs zu gleichen Bedingungen sowohl für die aktiven als auch für
die potenziellen Marktteilnehmer zur Verfügung stehen, bewirken sie nach
Stigler keine Marktzutrittsschranken. So bedingen Größenvorteile also keine
Marktzutrittsschranke, solange auch die Marktneulinge Zugang zu derselben
Kostenfunktion besitzen. Das Konzept von Stigler impliziert ferner, dass klassi-
sche Wettbewerbsparameter wie Produktdifferenzierung und damit einhergehen-
der Aufbau von Reputation und Goodwill oder das erforderliche Kapital keine
Marktzutrittsschranken darstellen, da diese ebenfalls alle aktiven und potenziellen
Unternehmen gleichermaßen betreffen. Anders ausgedrückt, es handelt sich um
Situationen, in denen die Kostenfunktionen nur von Faktoren abhängen, die für
alle Unternehmen symmetrisch zugänglich sind. 2

                                                
2 Die in der traditionellen Industrieökonomie – aufbauend auf Bain (1956) – unter-

schiedenen Marktzutrittsschranken (Größenvorteile, Produktdifferenzierung, ho-
hes Kapitalerfordernis etc.) erlauben demgegenüber keinen zuverlässigen Nach-
weis stabiler Marktmacht (vgl. z. B. Schmalensee, 1989). Beispielsweise zeigt
von Weizsäcker (1980a; 1980b), dass Reputation und Goodwill effiziente Mecha-
nismen zur Reduktion von Unsicherheit darstellen, als deren Folge die soziale
Wohlfahrt ansteigen kann. Nach Stigler stellt der Aufbau von Goodwill keine
Marktzutrittsschranke dar, da dieser nicht zu Kostenasymmetrien zwischen einge-
sessenen Unternehmen und Marktneulingen führt.
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2.2  Die Kombination von Bündelungsvorteilen und irreversiblen
(versunkenen) Kosten

Die monopolistische Bottleneck-Theorie basiert auf einer konsequenten Umset-
zung des Stigler’schen Marktzutrittsschrankenkonzepts zur Aufdeckung netz-
spezifischer Marktmacht.

Die Kernaussagen dieser Theorie lassen sich wie folgt zusammenfassen: Stabile
netzspezifische Marktmacht lässt sich nur bei einer Kombination von Bünde-
lungsvorteilen und irreversiblen Kosten nachweisen, d. h. bei Vorliegen eines
monopolistischen Bottlenecks (vgl. Knieps, 1997). Die Bedingungen für eine
monopolistische Bottleneck-Einrichtung sind erfüllt, falls:

(1) eine Einrichtung unabdingbar ist, um Kunden zu erreichen, wenn es also
keine zweite oder dritte solche Einrichtung gibt, d.h. kein aktives Substitut
verfügbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn auf Grund von Bündelungsvor-
teilen eine natürliche Monopolsituation vorliegt, so dass ein Anbieter diese
Einrichtung kostengünstiger bereitstellen kann als mehrere Anbieter;3

(2) gleichzeitig die Einrichtung mit angemessenen Mitteln nicht dupliziert
werden kann, um den aktiven Anbieter zu disziplinieren, d. h. kein potenzi-
elles Substitut verfügbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Kosten der
Einrichtung irreversibel sind und folglich auch kein funktionsfähiger Se-
cond Hand-Markt für diese Einrichtungen existiert.4

Der Inhaber eines solchen monopolistischen Bottlenecks besitzt folglich stabile
Marktmacht, selbst dann, wenn sämtliche Marktteilnehmer perfekt informiert
sind, sämtliche Nachfrager Wechselbereitschaft besitzen und kleine Änderungen

                                                
3 Ein natürliches Monopol liegt vor, wenn die Kostenfunktion im relevanten Be-

reich der Nachfrage subadditiv ist. Für den Einproduktfall sind Größenvorteile
hinreichend für das Vorliegen eines natürlichen Monopols. Bei der Untersuchung
der Kostenseite im Mehrproduktfall stehen Bündelungsvorteile aufgrund von
Größen- und Verbundvorteilen der Leistungsbereitstellung im Vordergrund. Diese
Bündelungsvorteile können bewirken, dass ein einziger Netzanbieter eine be-
stimmte Region kostengünstiger bedienen kann als eine Mehrzahl von Anbietern
und damit ein natürliches Monopol vorliegt (vgl. z. B. Knieps, 2001, Kapitel 2).

4 Vgl. hierzu ausführlich Knieps (1999; 2000a).
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der Preise eine Wanderung der Nachfrage zur Folge haben.5 Netzspezifische
Marktmacht des etablierten Unternehmens ist somit lediglich in denjenigen
Teilbereichen zu erwarten, die nicht nur durch Bündelungsvorteile, sondern
gleichzeitig auch durch irreversible Kosten gekennzeichnet sind. Irreversible
Kosten sind für das etablierte Unternehmen nicht mehr entscheidungsrelevant,
wohl dagegen für die potenziellen Wettbewerber, da diese vor der Entscheidung
stehen, ob sie diese unwiederbringlichen Kosten in einem Markt einsetzen sollen
oder nicht. Das eingesessene Unternehmen hat somit niedrigere entscheidungs-
relevante Kosten als die potenziellen Wettbewerber. Hieraus ergibt sich ein
Spielraum für strategisches Verhalten, so dass ineffiziente Produktion oder
Überschussgewinne nicht mehr zwangsläufig Marktzutritt zur Folge haben.

Bei Abwesenheit von irreversiblen Kosten führen Bündelungsvorteile jedoch auf
Grund der Disziplinierungswirkung des potenziellen Wettbwerbs nicht zu stabi-
ler Marktmacht.6 Dies gilt unabhängig von der Höhe des Marktanteils der invol-
vierten Netzbetreiber, da ineffiziente Anbieter von nicht marktgerechten Lei-
stungen auf Grund des Wettbewerbsdrucks durch Marktneulinge ersetzt werden.
Ein Regulierungsbedarf zur Disziplinierung von Marktmacht der aktiven Netz-
betreiber liegt in diesem Fall nicht vor. Die Bottleneck-Theorie zielt nicht darauf
ab, die mehr oder weniger bedeutenden Informationsprobleme von realen Märk-
ten zu leugnen. Allerdings lässt sich aus Informationsproblemen keine ex ante
stabile Marktmacht ableiten, da Märkte erfinderisch in der (endogenen) Ent-
wicklung von Institutionen zur Überwindung von Informationsproblemen sind.

Auch Switching Costs begründen keine monopolistische Bottleneck-Situation.
Sie treten in vielen Bereichen der Wirtschaft auf, z.B. bei einer nicht übertragba-
ren Monats-/Jahreskarte für Konzerte im Falle des Umzugs an einen anderen
Ort, beim Wechsel eines Arbeitnehmers nach dessen Einarbeitung etc. Swit-
                                                

5 Es handelt sich um die Bertrand-Nash-Verhaltensannahme der Theorie der an-
greifbaren Märkte (vgl. z. B. Baumol, Panzar, Willig, 1982).

6 Bei Abwesenheit von irreversiblen Kosten lässt sich im Fall eines natürlichen
Monopols keine Marktmacht nachweisen, die gegenüber alternativen Verhaltens-
annahmen robust ist (vgl. Knieps, Vogelsang, 1982). Eine auf der Cournot-Nash-
Annahme basierende Marktmacht wird beim Übergang zur Bertrand-Nash-
Verhaltensannahme unmittelbar instabil. Eingriffe von Wettbewerbsbehörden
müssten sich folglich auf empirisch nur schwer nachprüfbare Verhaltenshypothe-
sen beziehen.
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ching Costs begründen keinen regulierungsökonomischen Handlungsbedarf und
können der Problemlösungsfähigkeit des Marktes überlassen werden (vgl. z. B.
von Weizsäcker, 1984; Tirole, 1989, Kapitel 8).

Aber auch das Vorliegen von Netzexternalitäten begründet keinen sektorspezifi-
schen Regulierungsbedarf. Das wesentliche Charakteristikum von Netzexterna-
litäten besteht darin, dass der Nutzen eines Individuums, an einem Netz ange-
schlossen zu sein, nicht nur von dessen technischen Spezifikationen – dem Stan-
dard – abhängt, sondern auch von der Anzahl der insgesamt angeschlossenen
Teilnehmer. Bei Vorliegen positiver Netzexternalitäten gilt, dass der Nutzen ei-
nes Individuums ansteigt, je mehr andere Individuen an das Netz angeschlossen
sind, d. h. den gleichen Standard benutzen. Bei Abwesenheit netzspezifischer
Marktmacht sind Verhandlungslösungen zwischen unterschiedlichen Netzbe-
treibern effizient, da beide Seiten von den Zusammenschaltungsvereinbarungen
profitieren. So ist beispielsweise ein Konflikt zwischen dem Ausschöpfen von
Netzexternalitäten einer gemeinsamen Nutzerbasis und einer Präferenz für un-
terschiedliche Standards in Telekommunikationsnetzen nicht zu erwarten. Im
Gegensatz dazu stellt der Zugang zu Bottlenecks eine Regulierungsaufgabe dar,
da netzspezifische Marktmacht strategisches Verhalten ermöglicht, das auch das
Ausschöpfen von positiven Externalitäten des Netzzugangs beeinträchtigt (vgl.
z. B. Blankart, Knieps, 1995).

Das Ziel der Bottleneck-Theorie besteht folglich darin, den spezifischen Restre-
gulierungsbedarf der ex ante stabil ableitbaren netzspezifischen Marktmacht
aufzudecken. In Wirtschaftssektoren mit Bündelungsvorteilen aber ohne irrever-
sible Kosten ist demgegenüber – wie in allen übrigen Märkten auch – eine
Missbrauchsaufsicht im Sinne des allgemeinen Wettbewerbsrechts hinreichend.
Wie auf allen anderen wettbewerblich organisierten Märkten liegt aber die Be-
weislast, ob Marktmacht vorliegt und zudem missbräuchlich ausgenutzt wird
(vgl. etwa § 19 GWB), bei den Wettbewerbsbehörden. Im Gegensatz zu einer
generellen Ex-ante-Regulierung sollten solche Eingriffe in den Wettbewerb-
sprozess immer nur fallweise und ex post vorgenommen werden.7

                                                
7 Die Wettbewerbsbehörden müssen dabei zwischen zwei möglichen Fehlerquellen

abwägen. Ein Fehler 1. Ordnung ("false positive") tritt auf, wenn die Wettbe-
werbsbehörde in den Wettbewerbsprozess eingreift, obwohl der Wettbewerb
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Die Ergebnisse der Bottleneck-Theorie lassen sich mittels der nachfolgenden
Tabelle zusammenfassen:

Tabelle 1: Lokalisierung netzspezifischer Marktmacht

Netzbereiche Mit irreversiblen
Kosten

Ohne irreversible
Kosten

Mit Bündelungsvorteilen
(natürliches Monopol)

Monopolistischer
Bottleneck

Potenzieller
Wettbewerb

Mit ausgeschöpften
Bündelungsvorteilen

(kein natürliches Monopol)
Aktiver Wettbewerb Aktiver Wettbewerb

3. Disaggregierte Identifikation monopolistischer Bottlenecks

3.1 Monopolistische Bottlenecks und das Konzept der wesentlichen
Einrichtung

Bei der Anwendung der Wettbewerbsregeln zur Disziplinierung netzspezifischer
Marktmacht spielt das Konzept der wesentlichen Einrichtungen (essential facili-
ties) eine zentrale Rolle. Als wesentlich wird dabei eine Einrichtung oder Infra-
struktur bezeichnet, die zugleich:

•  unabdingbar ist, um Kunden zu erreichen und/oder Wettbewerbern die
Durchführung ihrer Geschäftstätigkeit zu ermöglichen,

•  am Markt nicht anderweitig vorhanden ist,

•  objektiv mit wirtschaftlich zumutbaren Mitteln nicht neu geschaffen werden
kann.

                                                                                                                                                        
funktionsfähig ist und überhaupt kein wettbewerbspolitischer Handlungsbedarf
vorliegt. Ein Fehler 2. Ordnung ("false negative") tritt auf, wenn die Wettbe-
werbsbehörde nicht aktiv wird, obwohl ein wettbewerbspolitischer Handlungsbe-
darf vorliegt (vgl. Knieps, 1997, S. 41).
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Dieses Konzept legt den Zusammenhang zu der aus dem amerikanischen An-
titrust-Recht stammenden Essential-Facilities-Doktrin nahe, die inzwischen auch
im europäischen Wettbewerbsrecht verstärkt Anwendung findet. Diese besagt,
dass eine Einrichtung nur dann als wesentlich anzusehen ist, wenn zwei Bedin-
gungen erfüllt sind, nämlich: Der Marktzutritt zum komplementären Markt ist
ohne Zugang zu dieser Einrichtung nicht effektiv möglich; einem Anbieter auf
einem komplementären Markt ist es mit angemessenem Aufwand nicht mög-
lich,8 diese Einrichtung zu duplizieren; auch Substitute fehlen.9

Mit der Anwendung der Essential-Facilities-Doktrin wird ein traditionelles In-
strument des Wettbewerbs-/Antitrust-Rechts als Regulierungsinstrument einge-
setzt (vgl. Knieps, 2000b). Das Konzept der wesentlichen Einrichtung stellt ein
maßgeschneidertes Instrumentarium zur Lokalisierung und Disziplinierung ver-
bleibender netzspezifischer Marktmacht im Sinne des disaggregierten Regulie-
rungsansatzes bereit. Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Unterscheidung
zwischen denjenigen Netzbereichen, in denen funktionsfähiger (aktiver und po-
tenzieller) Wettbewerb gewährleistet ist, und denjenigen Netzbereichen, in de-
nen stabile netzspezifische Marktmacht lokalisierbar ist. Stabile, netzspezifische
Marktmacht ist lediglich in monopolistischen Bottlenecks zu erwarten, die durch
Bündelungsvorteile in Kombination mit irreversiblen Kosten gekennzeichnet
sind. Eine Einrichtung ist also genau dann als wesentlich anzusehen, wenn sie
die Bedingungen für eine monopolistische Bottleneck-Einrichtung erfüllt.

Im Rahmen des disaggregierten Regulierungsansatzes wird die Essential-
Facilities-Doktrin nicht mehr – wie im Antitrust-Recht üblich – fallweise, son-
dern auf eine Klasse von Fällen, nämlich auf monopolistische Bottleneck-
Einrichtungen, angewandt. Die Ausgestaltung der diskriminierungsfreien Zu-
gangsbedingungen zu den wesentlichen Einrichtungen muss im Rahmen des
disaggregierten Regulierungsansatzes präzisiert werden. Es gilt dabei, die An-
                                                

8 So ist es beispielsweise nicht möglich, einen Fährdienst ohne Zugang zu Häfen
anzubieten.

9 Zusammenfassend Areeda, Hovenkamp (1988). Gelegentlich wird als weiteres
Kriterium formuliert, dass die Mitbenutzung der Einrichtung wesentlich ist für
den Wettbewerb auf dem komplementären Markt, weil sie dort die Preise senkt
oder die angebotene Menge erhöht. Dieses Kriterium beschreibt aber nur die Wir-
kungen des Zugangs.
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wendung der Essential-Facilities-Doktrin in einem dynamischen Kontext zu se-
hen. Es muss also auch darum gehen, durch die Ausgestaltung der Zugangsbe-
dingungen den Infrastrukturwettbewerb nicht zu behindern, sondern vielmehr
auch Anreize für Forschung und Entwicklung sowie Innovationen und Investi-
tionen auf der Einrichtungsebene zu schaffen. Die Art und das Ausmaß der mo-
nopolistischen Bottleneck-Bereiche variiert beträchtlich zwischen den einzelnen
Netzsektoren. Im Einzelnen ist nachzuweisen, in welchen Netzbereichen die
Kriterien eines monopolistischen Bottlenecks tatsächlich erfüllt sind. Dabei gilt
es auch die Gefahr einer fehlerhaften Identifikation von monopolistischen Bott-
lenecks zu vermeiden. Falls etwa auf Grund technischen Fortschritts die Voraus-
setzungen für einen monopolistischen Bottleneck entfallen, muss auch die ent-
sprechende sektorspezifische Regulierung beendet werden (vgl. Knieps, 1997).

3.2 Lokalisierung monopolistischer Bottlenecks in verschiedenen
Netzsektoren

Bündelungsvorteile mit irreversiblen Kosten treten in verschiedenen Netzsekto-
ren auf. Im Gegensatz zu Flugzeugen sind die Flughafeninfrastrukturen mit irre-
versiblen Kosten verbunden. Investitionen in Terminals sowie Start- und Lande-
bahnen können, einmal getätigt, nicht wie ein Flugzeug an einen anderen Ort
transferiert werden. Flughäfen sind somit monopolistische Bottlenecks. Im Be-
reich der Schieneninfrastrukturen liegt (anders als bei den Transportleistungen
und der Zugüberwachung) eine monopolistische Bottleneck-Situation vor, da
der Schienenwegbetreiber ein natürliches Monopol innehat und beim Bau von
Schienenwegen irreversible Kosten anfallen. In gleicher Weise besteht ein sek-
torspezifischer Regulierungsbedarf im Elektrizitätssektor im Bereich der Trans-
portnetze und der Verteilnetze, da diese Leitungsnetze durch Bündelungsvorteile
und Kostenirreversibilitäten gekennzeichnet sind. In der Telekommunikation
sind monopolistische Bottleneck-Einrichtungen ausschließlich im lokalen Netz-
bereich vorzufinden, während in den Fernnetzen sowohl aktiver als auch poten-
zieller Wettbewerb herrschen. Im Gegensatz zum Elektrizitätssektor beschränkt
sich im Telekommunikationsbereich der Restregulierungsbedarf daher auf die
lokalen Netze.
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Die Anwendung der monopolistischen Bottleneck-Theorie auf die genannten
Netzsektoren lässt sich durch die folgenden Tabellen 2 bis 5 veranschaulichen.10

Tabelle 2: Flughäfen als monopolistische Bottlenecks

Bündelungsvorteile Irreversible Kosten

Angebot von Luftverkehr X —

Aufbau und Betrieb von Luft-
verkehrskontrollsystemen

X —

Aufbau und Betrieb von
Flughäfen

X X

Tabelle 3: Eisenbahninfrastrukturen als monopolistische Bottlenecks

Bündelungsvorteile Irreversible Kosten

Angebot von Eisenbahnverkehr X —

Aufbau und Betrieb von
Zugüberwachungssystemen

X —

Aufbau und Betrieb von
Schieneninfrastrukturen

X X

                                                
10 Vgl. hierzu ausführlich Knieps (1996; 1997); Knieps, Brunekreeft (Hrsg.), (2000).
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Tabelle 4: Energienetze als monopolistische Bottlenecks

Bündelungsvorteile Irreversible Kosten

Energieerzeugung (Produktion) — X

Fernnetze (Transportnetze) X X

Regionale / lokale Netze
(Verteilnetze)

X X

Tabelle 5: Lokale Telekommunikationsnetze als monopolistische
Bottlenecks

Bündelungsvorteile Irreversible Kosten

Endgeräte — —

Telekommunikationsdienste
(einschl. Sprachtelefondienst)

X —

Satelliten-/ Mobilfunknetze X —

Fernnetze (kabelgebunden) — X

Lokale Netze (kabelgebunden) X X
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4. Disaggregierte Regulierung monopolistischer Bottlenecks

4.1  Vernetzte Marktmacht und Leverage-Effekt?

Grundsätzlich gilt es zwischen dem Vorliegen netzspezifischer Marktmacht auf
Grund von Bottlenecks und der Frage nach einer möglichen Übertragung dieser
Marktmacht auf komplementäre Bereiche zu unterscheiden. Selbst wenn eine
Übertragung von Marktmacht von einem Bottleneck in andere Teilmärkte anreiz-
kompatibel wäre, folgt hieraus keineswegs, dass der Bottleneck und die übrigen
Teilmärkte zum gleichen Markt gehören. Die Grundidee des disaggregierten Re-
gulierungsansatzes der Netzökonomie besteht gerade darin, zwischen denjenigen
Netzbereichen, die Bottlenecks darstellen, und denjenigen Netzbereichen, die
durch aktiven und potenziellen Wettbewerb gekennzeichnet sind, zu unterschei-
den. Die entscheidende Aufgabe ist dann die adäquate Regulierung der Bottle-
necks, die einen chancengleichen Wettbewerb auf den komplementären Märkten
ermöglicht.

Auch wenn die Bottleneck-Bereiche auf Grund der Netzeigenschaft komplementär
zu den übrigen Netzbereichen sind, bedeutet dies keineswegs, dass hieraus die
Notwendigkeit einer End-zu-End-Regulierung und damit ein pauschaler Einsatz
der Regulierungsinstrumente abzuleiten ist. Eine End-zu-End-Regulierung würde
vielmehr die Erfolge der Liberalisierung und Öffnung der Netzsektoren zunichte
machen. An Stelle der wettbewerblichen Marktprozesse würde ein administrativer
Regulierungsprozess gesetzt mit den damit einhergehenden administrativen Ko-
sten, Anreizverzerrungen und Rentseeking-Aktivitäten der involvierten Interes-
sengruppen. Selbst der ausgeklügeltste Regulierungsvertrag kann einen funktions-
fähigen Wettbewerbsprozess nicht ersetzen. Auch der Versuch, mittels einer „ge-
eigneten“ End-zu-End-Regulierung den Wettbewerbsprozess zu imitieren, kann
eine umfassende Deregulierung jenseits der Bottlenecks nicht ersetzen. Nur durch
eine gezielte Bottleneck-Regulierung ist es möglich, die Rückführungspotenziale
sektorspezifischer Regulierung rasch zu erkennen und institutionell umzusetzen.

4.2  Diskriminierungsfreier Zugang zu monopolistischen Bottlenecks

Insoweit in Netzsektoren monopolistische Bottleneck-Bereiche bestehen, erfor-
dern diese eine spezifische Restregulierung zur Disziplinierung der verbleiben-
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den Marktmacht. Dabei muss insbesondere der symmetrische Zugang zu den
monopolistischen Bottleneck-Bereichen für sämtliche aktiven und potenziellen
Anbieter von Netzleistungen gewährleistet werden, damit der Wettbewerb auf
allen komplementären Märkten umfassend zum Zuge kommen kann.

Der Effekt einer totalen Verweigerung des Zugangs zu monopolistischen
Bottleneck-Einrichtungen kann auch erreicht werden, indem der Zugang ledig-
lich zu untragbar hohen Tarifen bereitgestellt wird. Dies macht bereits deutlich,
dass eine effektive Anwendung der Essential-Facilities-Doktrin mit einer ad-
äquaten Regulierung der Zugangsbedingungen zu den Bottlenecks kombiniert
werden muss. Grundlegender Ansatzpunkt einer solchen Regulierungspolitik
sollte allerdings sein, die Regulierungsmaßnahmen strikt auf diejenigen Netzbe-
reiche zu beschränken, bei denen Marktmachtpotenziale tatsächlich vorliegen.
Eine Regulierung der Zugangstarife zu monopolistischen Bottlenecks darf folg-
lich nicht gleichzeitig zu einer Regulierung der Tarife in Netzbereichen ohne
Marktmachtpotenziale führen.

4.3  Disaggregierte Preisregulierung

Price-Cap-Regulierung im monopolistischen Engpassbereich sowie getrennte
Rechnungslegung zu den übrigen Bereichen (Accounting Separation) sind aus-
reichend, um die verbleibende Marktmacht zu disziplinieren und einen diskrimi-
nierungsfreien Zugang zu den monopolistischen Bottleneck-Einrichtungen zu
gewähren. Detaillierte Inputregulierungen widersprechen demgegenüber dem
Prinzip einer Price-Cap-Regulierung. Durch die Beschränkung der Regulie-
rungsvorschrift auf das Niveau der Outputpreise soll gerade der Informationsbe-
darf der Regulierungsbehörde möglichst gering gehalten werden. Dadurch wird
nicht nur der Regulierungsaufwand reduziert; gleichzeitig werden unternehmeri-
sche Anreize bei der Suche nach Kosteneinsparungen sowie innovativen Preis-
strukturen gesetzt. Der entscheidende Vorteil der Price-Cap-Regulierung im
Vergleich zur Einzelpreisgenehmigung besteht darin, dass die unternehmerische
Suche nach innovativen Preisstrukturen nicht behindert wird.

In wettbewerblichen Marktprozessen bilden sich die optimalen Bündelungs-
bzw. Entbündelungsgrade abhängig von den Kosten- und Nachfragecharakteri-
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stika endogen heraus. Je stärker die Nachfrage danach ist, verschiedene Pro-
duktkomponenten als Ganzes zu kaufen („one-stop-shopping“), und je stärker
die Synergieeffekte ausfallen, die Produktkomponenten zu einem Endprodukt
zusammenzufassen, desto geringer sind die Anreize für eine weiter gehende
Entbündelung.

Kopplungsverkäufe in Form einer Bündelung, bei der die Konsumenten die
Wahl zwischen einem Paket und einzelnen Produkten haben, können auf Grund
der damit einhergehenden optionalen Preisdifferenzierung durchaus wohlfahrts-
erhöhend sein. Eine solche Bündelung ermöglicht die Durchsetzung wohlfahrts-
verbessernder Preisdifferenzierungsstrategien, indem insbesondere die Wenig-
nutzer vom Konsum nicht ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit, zwischen
einzelnen Produkten und einem Produktbündel wählen zu können, ist in vielen
Wirtschaftsbranchen üblich.
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